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§ 1 Geltungsbereich

Der Kollektivvertrag erstreckt sich:

1. Räumlich: auf das Gebiet der Republik Österreich;

2. Fachlich: Auf alle Betriebe der Berufsgruppen Gerüstverlei-
her, Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmungsbetriebe, Stu-
ckateure und Trockenausbauer, Gipser, Aufstellung und Monta-
ge mobiler Trenn- oder Systemwände*), Holzstöckelpflasterer,
Asphaltierer (mit Ausnahme der Betriebe in Wien), Schwarzde-
cker (mit Ausnahme der Betriebe in Wien) und Bauwerksabdich-
ter (mit Ausnahme der Betriebe in Wien) sowie auf alle Betriebe
der Berufsgruppe der Terrazzomacher, deren Inhaber Mitglieder
der Bundesinnung der Bauhilfsgewerbe im Sinne der Fachorga-
nisationsordnung, BGBl. II Nr. 365/1999 in der jeweils geltenden
Fassung, sind.

3. Persönlich: auf alle Arbeiter, Arbeiterinnen und Lehrlinge, mit
Ausnahme der Angestellten im Sinne des Angestelltengesetzes
und der kaufmännischen Lehrlinge, die in einem der in Ziffer 2
genannten Betriebe beschäftigt sind.

§ 2 Wirksamkeitsbeginn und Geltungsdauer

Dieser Kollektivvertrag tritt in vorliegender Fassung am 01. Mai
2026 in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit. Er ist eine Ergänzung
und Wiederverlautbarung des Kollektivvertrages vom 10. Mai
1954, hinterlegt beim Einigungsamt Wien unter der Zahl KE
218/54.
Er kann von beiden vertragschließenden Teilen unter Einhaltung
einer dreimonatigen Kündigungsfrist mittels eingeschriebenen
Briefes zum 31. März jeden Jahres gekündigt werden.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.

*) unter Ausschluss jeder an einen Befähigungsnachweis gebundenen Tätigkeit
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Die Kündigung der Lohnsätze kann jederzeit unter Einhaltung ei-
ner dreimonatigen Kündigungsfrist mittels eingeschriebenen
Briefes zum 31. März jeden Jahres gekündigt werden.
Während der Kündigungsfrist sind Verhandlungen wegen Er-
neuerung bzw. Abänderung des Kollektivvertrages zu führen.

§ 3 Arbeitszeit

1. Die wöchentliche Normalarbeitszeit aller Arbeitnehmer be-
trägt 39 Stunden.

2. In sämtlichen kollektivvertraglichen Arbeitszeitverteilungsmo-
dellen ist eine andere Verteilung der wöchentlichen Normalar-
beitszeit im Sinne des § 11 Abs. 2, 2a und 2b Kinder- und Ju-
gendlichenbeschäftigungsgesetz auch für Arbeiter und Lehrlin-
ge unter 18 Jahren zulässig.

3. Die wöchentliche Arbeitszeit kann für die Dauer von höchs-
tens insgesamt vier Monaten im Kalenderjahr im Einvernehmen
mit dem Betriebsrat aus saisonbedingten Gründen herabgesetzt
werden. Sie darf jedoch nicht weniger als 32 Stunden betragen.

4. Die wöchentliche Normalarbeitszeit soll in der Regel auf nicht
weniger als 5 Tage aufgeteilt werden. Die Vereinbarung einer 4-
Tagewoche bleibt weiterhin zulässig.

5. Die Arbeitszeit der Wächter und Pförtner beträgt 48 Stunden
in der Woche. Sie haben nach sechs aufeinanderfolgenden Ar-
beitstagen einen Ruhetag, das ist eine 36-stündige Arbeitsruhe.
Jeder dritte Ruhetag muss ein Sonntag sein. Die über 40 Stun-
den geleistete Arbeitszeit ist als Überstunden zu entlohnen,
wenn diese Arbeitnehmer nicht einen Wochenlohn beziehen,
in welchem die Überstunden pauschaliert sind.

6. Wird an Werktagen vor oder im Anschluss an gesetzliche
Feiertage aufgrund betrieblicher Vereinbarung nicht gearbeitet,
so kann die ausfallende Normalarbeitszeit auf die Werktage

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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von höchstens 13 zusammenhängenden, die Ausfallstage ein-
schließenden Wochen verteilt werden.
In Betrieben, in denen Betriebsräte bestehen, kann über Beginn
und Dauer des Einbringungszeitraumes eine anderweitige Be-
triebsvereinbarung getroffen werden. Die tägliche Normalar-
beitszeit darf bei einemEinarbeitungszeitraum von bis zu 13Wo-
chen zehn Stunden, bei einem längeren Einarbeitungszeitraum
neun Stunden nicht überschreiten.

7. Die Dauer der Ruhepausen richtet sich nach den gesetzlichen
Vorschriften über die Arbeitszeit. Die Pausen sind so zu bemes-
sen, dass sie zur Einnahme der Mahlzeit und zur Erholung aus-
reichen.

8. Der 24. und der 31. Dezember sind unter Fortzahlung des
Lohnes für die ausfallenden Arbeitsstunden arbeitsfrei.

§ 3A Andere Verteilung der Normalarbeitszeit

1. Allgemeines
In den Betrieben ist neben der regelmäßigen wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit gemäß § 3 von 39 Stunden eine andere Vertei-
lung der wöchentlichen Normalarbeitszeit unter Anwendung
der jeweiligen Mitwirkungsrechte und Zustimmungserfordernis-
se möglich.

2. Ausdehnung der Normalarbeitszeit und Zeitausgleich
Die regelmäßige wöchentliche Normalarbeitszeit kann bis zu
40 Stunden ausgedehnt werden. Zur Erreichung der kollektiv-
vertraglichen wöchentlichen Normalarbeitszeit von 39 Stunden
hat der Zeitausgleich in ganzen Tagen zu erfolgen.
Der Zeitausgleich hat innerhalb eines Durchrechnungszeitrau-
mes zu erfolgen. Bei einem Durchrechnungszeitraum von mehr
als 13Wochen bis zu höchstens 52Wochen (1 Jahr) ist zur Fest-

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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legung eine Betriebsvereinbarung, und dort, wo kein Betriebsrat
besteht, eine schriftliche Einzelvereinbarung notwendig.

3. Zeitausgleich
Die Differenz zwischen der durchschnittlichen wöchentlichen
Normalarbeitszeit und der kollektivvertraglichen wöchentlichen
Normalarbeitszeit (39 Stunden) ist durch Zeitausgleich in gan-
zen Tagen auszugleichen:
Steht die Lage des Zeitausgleiches nicht von vornherein durch
Vereinbarung nach Ziffer 2 fest, ist der Zeitpunkt der Konsuma-
tion im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
festzulegen. Im Falle der Nichteinigung hat der Zeitausgleich
vor Ende des Durchrechnungszeitraumes zu erfolgen, wobei in
diesem Fall bei Urlaub, Feiertag und bezahlter Arbeitsverhinde-
rung vor Ende des Durchrechnungszeitraumes der Zeitaus-
gleich unmittelbar vor- oder nachher zu erfolgen hat. Ist dies
aus wichtigen Gründen im Sinne des § 20 AZG nicht möglich,
kann er in die nächste Lohnabrechnungsperiode vorgetragen
werden. Ist die Lage des Zeitausgleiches nicht im Voraus festge-
legt, entsteht bei einer Arbeitszeitverteilung gemäß Ziffer 2 über
die Tage des Gebührenurlaubes kein Anspruch auf Zeitaus-
gleich (d.h. keine Zeitgutschrift für Zeitausgleich). Kann der Zeit-
ausgleich aus Gründen, die auf Seiten des Arbeitgebers liegen,
nicht erfolgen, ist mit Ablauf des vereinbarten Durchrechnungs-
zeitraumes die über 39 Stunden pro Woche geleistete Zeit als
Überstunde zu werten und zu bezahlen; in den übrigen Fällen
der Stundenlohn ohne Überstundenzuschlag.
Mit Ausnahme von einvernehmlich vereinbartem Urlaub, Feier-
tagen und Ersatzruhe gemäß Arbeitsruhegesetz bleibt in allen
Fällen einer bezahlten und unbezahlten Dienstverhinderung ei-
ne bereits getroffene zeitliche Festlegung von Zeitausgleich auf-
recht. Ein festgelegter Zeitausgleich gilt in diesen Fällen als kon-
sumiert.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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4. Mitteilungen der jeweiligen Wochenarbeitszeit
Im Rahmen der für den Durchrechnungszeitraum vereinbarten
wöchentlichen Normalarbeitszeit ist das Ausmaß und die Lage
unter Bedachtnahme auf § 97 Abs. 1 Ziff. 2 Arbeitsverfassungs-
gesetz jeweils 2 Wochen im Vorhinein festzulegen und den be-
troffenen Arbeitnehmern in geeigneter Form mittzuteilen, soweit
nicht wichtige und unvorhersehbare Ereignisse, die vom Arbeit-
geber nicht beeinflusst werden können, eintreten. In diesem Fall
ist die Arbeitszeiteinteilung ehestmöglich zu treffen.

5. Mehrarbeit
Das Ausmaß der Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeits-
zeit (bei bisher 40 Stunden 1 Stunde in jeder Woche) ist Mehrar-
beit; diese Mehrarbeit wird auf das erlaubte Überstundenaus-
maß nicht angerechnet. Dieser Grundsatz gilt auch bei anderer
Verteilung der Normalarbeitszeit.
Für Mehrarbeit gebührt ein Zuschlag von 50%.
Durch die Mehrarbeit darf mit Ausnahme jener Fälle, in denen ei-
ne längere als 9-stündige tägliche Normalarbeitszeit aufgrund
der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, eine tägliche Ar-
beitszeit von 9 Stunden nicht überschritten werden. Weiters darf
durch die Mehrarbeit, ausgenommen bei Einarbeitung in Verbin-
dung mit Feiertagen gemäß § 4 Abs. 3 AZG und in Fällen einer
längeren Normalarbeitszeit im Kollektivvertrag eine Wochenar-
beitszeit von 41 Stunden nicht überschritten werden. Für die An-
ordnung von Mehrarbeit gelten dieselben Bestimmungen wie für
die Anordnung von Überstunden nach § 6 Abs. 2 AZG.
Mehrarbeitsstunden sind im Vorhinein anzuordnen und als sol-
che zu bezeichnen; eine rückwirkende Bezeichnung ist unzuläs-
sig. Arbeitszeiten, für die aufgrund des Kollektivvertrages ein hö-
herer als 50%-iger Überstundenzuschlag zu zahlen ist, gelten
nicht als Mehrarbeit, sondern als Überstunden.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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6. Günstigkeitsklausel
Festgehalten wird, dass die Bestimmungen dieses Paragraphen
über die andere Verteilung der Normalarbeitszeit und die Verkür-
zung der kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit auf 39 Stunden
gegenüber dem Arbeitszeitgesetz insgesamt die günstigere Re-
gelung darstellen. Abweichungen einzelner Bestimmungen ge-
genüber den gesetzlichen Regelungen sind durch die Absen-
kung der Normalarbeitszeit auf 39 Stunden sowie den dafür ver-
einbarten Lohnausgleich abgegolten.

§ 3B Flexible Arbeitszeit

1. Die Normalarbeitszeit kann innerhalb eines Durchrechnungs-
zeitraumes von bis zu 52 Wochen unregelmäßig so verteilt wer-
den, dass sie im Durchschnitt des Durchrechnungszeitraumes
39 Stunden pro Woche nicht überschreitet. Diese Regelung ist
durch Betriebsvereinbarung, in Betrieben, in denen kein Be-
triebsrat errichtet ist, schriftlich mit jedem Arbeitnehmer zu ver-
einbaren.

2. Die Ausdehnung der Normalarbeitszeit pro Woche darf in 20
Kalenderwochen innerhalb eines Zeitraumes von 52 Wochen
bis zu 45 Stunden betragen.
Auf diese Weise können innerhalb von 52 Wochen ab Beginn
des ersten Durchrechnungszeitraumes maximal 120 Zeitgutha-
benstunden nach der 39. bis einschließlich der 45. Wochenstun-
de erworben werden.
Die darüber hinausgehenden Stunden sind als Überstunden zu
werten und zu bezahlen.

Die Differenz zwischen der durchschnittlichen wöchentlichen
Normalarbeitszeit und der kollektivvertraglichen wöchentlichen
Normalarbeitszeit (39 Stunden) ist durch Zeitausgleich in gan-
zen Tagen auszugleichen.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
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3. Während des Durchrechnungszeitraumes gebührt der Lohn
für das Ausmaß der durchschnittlichen Normalarbeitszeit von
39 Stunden. Auf Stunden bezogene Entgeltteile (Zulagen, Zu-
schläge) werden nach den geleisteten Stunden abgerechnet.

4. Ist bei Ende des Durchrechnungszeitraumes der Zeitaus-
gleich nicht vollständig erfolgt, ist er binnen einer Nachfrist von
einem Monat durchzuführen. Ist der Arbeitnehmer zum Ver-
brauchszeitpunkt krank oder sonst aus in seiner Person gelege-
nen Gründen am Verbrauch des Zeitguthabens verhindert, ver-
längert sich die Frist um diese Zeit. Erfolgt der Ausgleich nicht,
sind die Zeitguthaben als Überstunden abzugelten. Ein negati-
ver Stundensaldo gilt mit Ende des Durchrechnungszeitraumes
als geleistet.

5. Besteht bei Ende des Arbeitsverhältnisses ein Zeitguthaben,
erfolgt die Abgeltung im Falle der gerechtfertigten Entlassung
des Arbeitnehmers, der Selbstkündigung des Arbeitnehmers
und bei Austritt ohne wichtigen Grund mit dem Stundenlohn, in
den anderen Fällen mit der Überstundenentlohnung. Eine Zeit-
schuld hat der Arbeitnehmer am Ende des Arbeitsverhältnisses
im Falle der gerechtfertigten Entlassung des Arbeitnehmers, der
Selbstkündigung des Arbeitnehmers und bei Austritt ohne wich-
tigen Grund zurückzuzahlen.

6. Dem Arbeitnehmer ist bei jeder Lohnabrechnung die Anzahl
der im Lohnabrechnungszeitraum geleisteten Zeitguthabenstun-
den und der Stand des Zeitguthabenstundenkontos bekannt zu
geben.

7. Die Vereinbarung gemäß Ziffer 1 hat nähere Bestimmungen
darüber zu enthalten, wie die jeweilige Normalarbeitszeit festge-
legt wird und wie der Zeitausgleich in Anspruch genommen wird.
Die Arbeitszeiteinteilung, die Lage und das Ausmaß der Normal-
arbeitszeit, muss jedem davon betroffenen Arbeitnehmer spä-

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
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testens 2 Wochen vor Beginn des Durchrechnungszeitraumes
bekannt gegeben werden.
Im Einvernehmen ist eine Änderung dieser Einteilung durch Be-
triebsvereinbarung bzw. in Betrieben ohne Betriebsrat durch
schriftliche Einzelvereinbarungen zulässig und den Arbeitneh-
mern am letzten Arbeitstag vor dem Beginn der entsprechenden
Kalenderwoche bekannt zu geben.

§ 4 Überstunden-, Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeit

1. Als Überstunde gilt jene Arbeitszeit, durch welche die jeweili-
ge festgesetzte tägliche oder wöchentliche Normalarbeitszeit
nach § 3, § 3A bzw. § 3B sowie eine Mehrarbeit nach § 3A Ziffer
5 überschritten wird. Überstunde ist jedenfalls
a) jede Zeiteinheit, die eine tägliche Normalarbeitszeit von
9 Stunden überschreitet, ausgenommen jene Fälle, in denen ei-
ne höhere tägliche Normalarbeitszeit gesetzlich zugelassen ist,
b) jede Zeiteinheit über 1 Stunde Mehrarbeit wöchentlich.
Bei Überstundenleistung ist nach einer ununterbrochenen Ar-
beitszeit von fünf Stunden seit der letzten Ruhepause eine be-
zahlte Pause von 10 Minuten in die Arbeitszeit einzurechnen.

2. Zur Leistung von Überstunden und Einbringungsstunden darf
kein Arbeitnehmer gezwungen werden, doch müssen Vorberei-
tungs- und Abschlussarbeiten sowie unaufschiebbare Arbeiten
über ausdrücklichen Auftrag des Arbeitgebers bzw. dessen Be-
auftragten geleistet werden.

3. Überstunden an Werktagen, die in der Zeit von 5 Uhr bis
20 Uhr geleistet werden, sind mit einem Zuschlag von 50 Pro-
zent zu entlohnen. Für die zwischen 20 Uhr und 5 Uhr geleiste-
ten Überstunden gebührt ein Zuschlag von 100 Prozent. Für nor-

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
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male Arbeitsstunden in der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr wird ein 50-
prozentiger Zuschlag gewährt.
Mittels Betriebsvereinbarung können die Nachtarbeitsstunden
(Normalarbeitszeit) in den Sommermonaten (Mai-September)
auf die Stunden von 20-4 Uhr beschränkt werden. In Betrieben
ohne Betriebsrat sind entsprechende Einzelvereinbarungen zu
treffen, welche zu ihrem Wirksamwerden der Gewerkschaft
Bau-Holz zur Genehmigung vorzulegen sind.

4. Sonntagsarbeit ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Für Sonn-
tagsarbeit innerhalb der Zeit von 0 bis 24 Uhr ist ein Zuschlag
von 100 Prozent zu bezahlen.

5. Der Zuschlag beträgt bei Arbeiten an einem gesetzlichen
Feiertag:
a) wenn er auf einen Werktag fällt, an dem zufolge des

Feiertages an sich Anspruch auf Arbeitsruhe unter Fort-
zahlung des Entgelts besteht ................................... 50%
(somit Feiertagsentgelt und um 50 Prozent erhöhter Arbeits-
lohn);

b) wenn er auf einen Werktag fällt, an dem aufgrund der
wöchentlichen Arbeitszeiteinteilung regelmäßig nicht
gearbeitet wird .................................................... 100%

6. Jugendliche Arbeitnehmer bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
dürfen zur Nachtarbeit nicht herangezogen werden.

7. Werden Arbeiten durchgeführt, bei denen Arbeitnehmer in ei-
nem Zuge mehr als 16 Stunden arbeiten, wobei kurze Essens-
pausen bis 20 Minuten nicht als Unterbrechung der Arbeitszeit
gelten, so wird die gesamte Arbeitszeit, auch wenn diese in
die Normalarbeitszeit fällt, mit einem Zuschlag von 150 Prozent
vergütet. Hierbei sind die Arbeitszeithöchstgrenzen des Arbeits-
zeitgesetzes (AZG) in der jeweils geltenden Fassung zu beach-
ten.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
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8. Grundlage für die Berechnung der in diesen Paragraphen ge-
nannten Zuschläge bildet der Stundenlohn.

9. Zuschläge für Überstunden-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsar-
beiten sind nur dann zu bezahlen, wenn diese Arbeiten vom Ar-
beitgeber oder dessen Beauftragten angeordnet wurden.

10. Bei Zusammentreffen mehrerer Zuschläge ist nur der höchs-
te Zuschlag zu bezahlen.

11. Für Einbringungsstunden gebührt kein Zuschlag.

§ 5 Akkordarbeit

1. Wird im Akkord- oder Prämiensystem gearbeitet, so sind die
Akkordsätze zwischen Arbeitgeber, Betriebsrat und den beteilig-
ten Arbeitnehmern schriftlich so zu vereinbaren, dass Akkordar-
beiter bei durchschnittlicher Akkordleistung 30 Prozent über ih-
ren Stundenlohn verdienen sollen.

2. Wenn ein Arbeitnehmer nach erfolgter Vereinbarung und
Festsetzung eines weder irrtümlich noch falsch errechneten Ak-
kordsatzes oder einer zwischen den vertragschließenden Teilen
erfolgten Vereinbarung durch persönlichen Fleiß oder erworbe-
ne Geschicklichkeit seine Arbeitsleistung steigert und höheren
Verdienst erreicht, so darf bei gleichbleibender Arbeitsmethode
dieser Umstand nicht zur Herabsetzung des Akkordsatzes füh-
ren.

3. Akkordsätze sind bei gleicher Arbeit ohne Unterschied des Al-
ters oder Geschlechtes der Arbeitnehmer gleich hoch festzuset-
zen. Für gleiche Arbeit ist grundsätzlich der gleiche Lohn zu be-
zahlen.

4. Für Jugendliche bis zu 16 Jahren und für Lehrlinge bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres ist die Akkordarbeit unzuläs-
sig.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
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5. Wenn eine Akkord- oder Prämienarbeit nicht fortgesetzt wer-
den kann, besteht für den Arbeitnehmer ein weiterer Anspruch
auf den Stundenlohn seiner Kategorie bis zum Höchstausmaß
von drei Werktagen, wobei der Arbeitnehmer verpflichtet ist, zu-
mutbare Arbeit zu leisten.

6. Sofern die Akkordsätze und sonstigen Akkordbedingungen
nicht durch die vertragschließenden Teile festgelegt wurden,
sind diese vor Beginn der Arbeit festzusetzen und jedem einzel-
nen Akkordarbeiter auszuhändigen.

7. Der Akkordvertrag ist vom Betriebsrat mitzufertigen. Auch bei
neuen unerprobten Akkorden ist dem Akkordarbeiter bei durch-
schnittlicher Akkordleistung ein 30-prozentiger Mehrverdienst zu
ermöglichen. Der Stundenlohn seiner Lohnkategorie ist garan-
tiert.

8. Zur Akkord- und Prämienarbeit darf kein Arbeitnehmer ge-
zwungen werden. Es besteht aber auch kein Anspruch auf Be-
schäftigung im Akkord- oder Prämiensystem. Ausnahmen hie-
von können durch Zusatzvereinbarungen zu diesem Kollektiv-
vertrag festgelegt werden.

9. Ein Grund zur Nachprüfung des Akkordes bzw. zur Neufestle-
gung desselben ist gegeben:

bei Änderung des Zeitlohnes (Akkordgrundlohnes),
bei Änderung des Arbeitsganges und der Art des Materials, die
sich auf die Arbeitsleistung auswirkt,
bei für neuartige Arbeiten versuchsweise festgesetzten Akkord-
sätzen nach Einarbeitung der Arbeitnehmer,
bei technischen Änderungen,
bei offensichtlich unrichtig erstellten Akkorden.

10. Die Auszahlung des Akkordverdienstes erfolgt jeweils mit
der Lohnzahlung. Erstrecken sich Akkordarbeiten über einen
längeren Zeitraum, so ist anlässlich der Lohnzahlung eine zirka
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80-prozentige Anzahlung vom Akkorddurchschnittsverdienst zur
Auszahlung zu bringen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen
des § 6.

11.Die Aufteilung des Akkordüberschusses zwischen den Fach-
und Hilfsarbeitern erfolgt entsprechend dem Verhältnis der bei-
den kollektivvertraglichen Stundenlöhne und der geleisteten Ar-
beitsstunden zueinander.

§ 6 Allgemeine Lohnbestimmungen

1. Die Lohnabrechnung und -zahlung erfolgt in der Regel monat-
lich. Der Lohnzahlungszeitraum ist der Kalendermonat. Die
Lohnzahlung mit schuldbefreiender Wirkung erfolgt auf ein
Bankkonto des Arbeitnehmers.

1a. Auch bei einer anderen Verteilung der Normalarbeitszeit ge-
mäß § 3A Ziffer 2 und 3 bzw. § 3B gebührt während des Durch-
rechnungszeitraumes der Lohn für das Ausmaß der durch-
schnittlichen Normalarbeitszeit von 39 Stunden. Bei Leistungs-
lohnsystemen können durch Betriebsvereinbarungen bzw. in
Betrieben ohne Betriebsrat durch schriftliche Einzelvereinba-
rung abweichende Regelungen getroffen werden. Auf Stunden
bezogene Entgeltteile (z.B. Zulagen, Zuschläge) werden auf-
grund der geleisteten Stunden abgerechnet.

1b.Die Auszahlung aller Entgelte für den Lohnzahlungszeitraum
hat so zu erfolgen, dass diese Entgelte bis zum 15. des dem
Lohnzahlungszeitraum folgenden Monats verfügbar sind. Die
Lohnabrechnungsbelege sind den Arbeitnehmern sofort nach
Vorliegen, jedoch bis spätestens 15. des dem Lohnzahlungszeit-
raum folgenden Monats, in schriftlicher Form auszufolgen.
(Durch eine Betriebsvereinbarung im Sinne des § 97 Abs. 1 Zif-
fer 3 des ArbVG kann eine Änderung vorgenommen werden.)
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Fällt der 15. des Monats auf einen Samstag oder Feiertag, so er-
folgt die Auszahlung am vorhergehenden Werktag. Fällt der 15.
auf einen Sonntag, so erfolgt die Auszahlung am vorhergehen-
den Freitag.

2. Bei der Lohnauszahlung ist jedem Arbeitnehmer eine Lohnab-
rechnung auszuhändigen, die den Bruttolohn sowie sämtliche
Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Abzüge auf-
weist. Bei zuschlagspflichtiger Arbeit ist die Zahl der zuschlags-
pflichtigen Stunden und die Höhe der Zuschläge ersichtlich zu
machen.

3. Die Abgeltung von Zeitzuschlägen, Erschwerniszulagen, We-
gegeld, Auslöse und Übernachtungsgeld durch erhöhten Lohn
oder erhöhte Akkordsätze ist unzulässig.

4. Arbeitnehmer im Zeitlohn, die vorübergehend mit Arbeiten ei-
ner niedriger entlohnten Tätigkeit beschäftigt werden, sind nach
ihrer bisherigen Tätigkeitsgruppe weiter zu entlohnen.

5. Wird ein Arbeitnehmer vorübergehend mit Arbeiten einer hö-
her entlohnten Tätigkeitsgruppe beschäftigt, so hat er für die
Dauer dieser Tätigkeit Anspruch auf den Lohn der höher ent-
lohnten Tätigkeitsgruppe. Bei dauernder Beschäftigung in einer
höher entlohnten Tätigkeitsgruppe ist sein normaler Zeitlohn ent-
sprechend neu festzusetzen.

6. Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen bzw. Leis-
tungsrichtsätze sind im Anhang geregelt und bilden einen Be-
standteil dieses Kollektivvertrages.

§ 6A Anrechnung von Karenzzeiten

Für Geburten ab dem 01. August 2019 richtet sich die Anrech-
nung von Karenzen im Sinne des MSchG bzw. VKG im laufen-
den Dienstverhältnis nach § 15f Mutterschutzgesetz (MSchG)
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idF des BGBl I 68/2019 (MSchG) bzw. § 7c Väterkarenzgesetz
(VKG).

§ 7 Löhne

Die Lohnsätze und besonderen Bestimmungen zur Lohnord-
nung sind im Anhang (Beilage) enthalten und bilden einen Be-
standteil dieses Kollektivvertrages.

§ 8 Fahrtkostenvergütung, Fahrzeitvergütung,
Heimfahrt bei Dienstreisen

1. Eine Dienstreise liegt vor, wenn der Arbeitnehmer zur Ausfüh-
rung eines ihm erteilten Auftrages an eine Arbeitsstelle außer-
halb der Betriebsstätte entsendet wird.
Die Dienstreise beginnt, wenn sie von der Betriebsstätte aus an-
getreten wird, mit dem Verlassen der Betriebsstätte. In allen an-
deren Fällen beginnt die Dienstreise mit dem reisenotwendigen
Verlassen der Wohnung. Die Dienstreise endet mit der Rück-
kehr zur Betriebsstätte bzw. mit der reisenotwendigen Rückkehr
in die Wohnung. Der Arbeitgeber ordnet an, ob die Dienstreise
von der Wohnung oder von der Betriebsstätte aus angetreten
wird. Im Zweifel ist die Dienstreise von der Betriebsstätte aus an-
zutreten.

Der Arbeitgeber entscheidet, an welchem Ort der Arbeitsantritt
zu erfolgen hat. Dabei ist zulässig, dass sich der Arbeitnehmer
kurzfristig zu einer vom Arbeitgeber festgelegten Sammelstelle
begibt, um von dort zur auswärtigen Arbeitsstelle (Baustelle)
zu gelangen. Die Sammelstelle kann auch der ständig ortsfeste
Betrieb (Betriebsstätte) sein.

2. Fahrtkostenvergütung
Der Arbeitnehmer erhält für die einmalige Hin- und Rückfahrt
zum Betrieb oder zur Arbeitsstelle innerhalb des Gemeindege-
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bietes des Standortes des Betriebes je Arbeitstag die tarifgüns-
tigsten Auslagen für die öffentlichen städtischen Verkehrsmittel
vergütet.
Bei Arbeiten außerhalb des Gemeindegebietes des Betriebs-
standortes werden die tarifgünstigsten Fahrgelder zwischen Ab-
fahrtsort und Arbeitsplatz vergütet, jedoch maximal bis zur Höhe
der Strecke zwischen Betrieb und Baustelle.
Anstelle der Fahrtkosten für ein öffentliches Verkehrsmittel kann
auch ein pauschaler Betrag von € 0,11 je km bezahlt werden.

3. Fahrzeitvergütung
Für Fahrten außerhalb der Normalarbeitszeit gilt:
Die Zeit zur Erreichung des außerhalb des Gemeindegebiets
des Betriebsstandortes liegenden Arbeitsplatzes bzw. zur Rück-
kehr von demselben wird, soweit diese pro Wegstrecke mehr als
eine halbe Stunde beträgt, mit dem kollektivvertraglichen Stun-
denlohn ohne Zuschläge vergütet. Zu vergüten ist nur die
½ Stunde überschreitende Zeit.

Angeordnete Fahrten während der Arbeitszeit sind voll zu vergü-
ten.

4. Arbeitnehmer, die außerhalb der Normalarbeitszeit ein vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes Mannschaftstransportfahr-
zeug zum Zweck der Beförderung anderer Arbeitnehmer zu oder
von auswärtigen Arbeitsstellen (Baustellen) lenken, um dort die
eigentliche Arbeitsleistung zu erbringen, haben für die Dauer
des Lenkens des Fahrzeuges Anspruch auf eine Lenkzeitvergü-
tung in Höhe von € 15,42 pro Stunde. Die Lenkzeit ist nach der
Fahrzeit, in der der Lenker neben sich noch mindestens einen
weiteren Arbeitnehmer befördert, zu bemessen. Abweichend
von § 6 Ziffer 3 ist eine pauschalierte Regelung hierfür zulässig.
Diese Zeiten sind beim Anspruch auf Taggeld zu berücksichti-
gen.
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Für Zeiten, für welche eine Vergütung nach Ziffer 3 gebührt, ge-
bührt keine Lenkzeitvergütung.

Die Lenkzeitvergütung erhöht sich jeweils zum Wirksamkeitsbe-
ginn einer kollektivvertraglichen Lohnerhöhung um jenen Pro-
zentsatz, um den sich die kollektivvertraglichen Mindestlöhne er-
höhen.

5. Heimfahrt
Bei Arbeiten in Entfernungen von mehr als 70 km haben die Ar-
beitnehmer nach jeweils 4-wöchiger ununterbrochener Beschäf-
tigung Anspruch auf eine Heimfahrt nach dem Betriebsort. Wird
die Arbeit durch Gebührenurlaub, Rückkehr infolge Krankheit
oder Wechsel des Arbeitsortes, der mit einer Rückkehr an den
Betriebsort verbunden ist, unterbrochen, so beginnt die Frist
von 4 Wochen jeweils neu zu laufen. Bei der Heimfahrt gebührt
der Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt für das vom Betrieb zu
bestimmende Verkehrsmittel sowie Auslöse für zwei Kalenderta-
ge. Für jede Heimfahrt über 70 km gebührt eine unbezahlte Frei-
zeit von vier Kalendertagen (96 Stunden). Die Reisezeit wird
nicht in die Freizeit eingerechnet.

Werden Arbeiten voraussichtlich innerhalb von zwölf Werkta-
gen, gerechnet vom Tage der Fälligkeit der Heimfahrt, beendet,
entfällt die Heimfahrt.

6. Erkrankt oder stirbt ein Arbeitnehmer außerhalb des Betriebs-
ortes, ist der Arbeitgeber verpflichtet, einen Beitrag zu den Kos-
ten des Heimtransportes in der Höhe der normalen Heimfahrts-
kosten zu leisten.
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§ 8A Taggeld, Übernachtungsgeld

I) Taggeld bei täglicher Rückkehr

1. Arbeitnehmer, die außerhalb des ständigen ortsfesten Betrie-
bes, für den sie aufgenommen wurden, zur Arbeit auf Baustellen
eingesetzt werden und täglich an ihren Wohnort zurückkehren,
erhalten ein Taggeld. Arbeiten auf Baustellen gelten jedenfalls
als Arbeit außerhalb des ständigen ortsfesten Betriebes.

2. a) Der ständige ortsfeste Betrieb des Arbeitgebers und der
Wohnort des Arbeitnehmers sind im Arbeitsvertrag oder im
Dienstzettel festzuhalten.
b) Wohnort ist das Gemeindegebiet des Ortes, in dem der Ar-
beitnehmer seinen Hauptwohnsitz in Österreich hat. Einem
Hauptwohnsitz in Österreich sind ausländische Hauptwohnsitze
in Grenzbezirken gleichgestellt (Grenzgänger), sofern der Ar-
beitnehmer über keinen Hauptwohnsitz in Österreich verfügt.
c) Der Nachweis des Hauptwohnsitzes, an dem der Arbeitneh-
mer seinen tatsächlichen Mittelpunkt der Lebensinteressen
hat, erfolgt durch Vorlage einer amtlichen Bestätigung durch
den Arbeitnehmer. Eine Änderung dieses Hauptwohnsitzes ist
dem Arbeitgeber unverzüglich bekannt zu geben. Erfolgt kein
Nachweis durch den Arbeitnehmer oder besteht kein Haupt-
wohnsitz in Österreich oder in einem Grenzbezirk, so gilt der
Erstaufnahmeort beim jeweiligen Arbeitgeber in Österreich als
Anknüpfungspunkt.

3. Der Anspruch auf Taggeld besteht für jene Tage, an denen ei-
ne tatsächliche Arbeitsleistung von mehr als 3 Stunden erbracht
wird oder bei Schlechtwetter eine Arbeitsbereitschaft von mehr
als 3 Stunden besteht.

4. Erfolgt der Arbeitsantritt vom ständigen ortsfesten Betrieb
bzw. vom Wohnort gemäß Ziffer 2 des Arbeitnehmers aus, so
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hat er Anspruch auf Taggeld, sofern der Arbeitnehmer im Auftrag
des Arbeitgebers auf Baustellen außerhalb des ständigen orts-
festen Betriebes eingesetzt wird und täglich an seinen Wohnort
zurückkehrt. Das Taggeld beträgt bei einer Arbeitszeit von mehr
als 3 Stunden ab 01. Mai 2026 € 8,30 pro Arbeitstag.
Durch Betriebsvereinbarung kann im Rahmen der einkommen-
steuerlichen Bestimmungen das Taggeld erhöht werden.

5. Ansprüche des Arbeitnehmers gemäß § 8A Abschnitt II (Tag-
geld bei nicht-täglicher Rückkehr) schließen Leistungen gemäß
§ 8A Abschnitt I (Taggeld bei täglicher Rückkehr) aus.

II) Taggeld bei nicht täglicher Rückkehr, Übernachtungs-
kosten
Bei auswärtigen Arbeiten, bei denen der Arbeitnehmer angeord-
net auswärts übernachtet und nicht täglich von der Arbeitsstelle
zurückkehrt, erhält er für die Mehrkosten ein Taggeld.
Dieses beträgt € 30,00 je Kalendertag.
Das Taggeld bei nicht täglicher Rückkehr steht auch am letzten
Tag der Dienstreise in voller Höhe zu.

Das Taggeld gemäß Abschnitt II gebührt erstmalig von der ers-
ten Übernachtung an für jeden am Bestimmungsort verbrachten
Tag einschließlich Sonn- und Feiertag.
Kein Taggeld gebührt, wenn der Arbeitnehmer unentschuldigt
von der Arbeit fernbleibt, bis zur Wiederaufnahme der Arbeit.

Die Kosten der Unterkunft sind vom Arbeitgeber zu überneh-
men.

III) Dienstreisen in das Ausland
Dienstreisen in das Ausland bedürfen einer ausdrücklichen Be-
willigung des Arbeitgebers. Die Entschädigung der Reisekosten
und des Reiseaufwandes ist jeweils vor Antritt der Dienstreise
besonders zu vereinbaren.
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Bei Dienstreisen ins Ausland tritt an die Stelle des in Abschnitt II
genannten Betrags der für die Bundesbediensteten geltende Be-
trag, sofern dieser höher ist. Dienstreisen ins Ausland sind nur
solche Dienstreisen, bei denen das Reiseziel im Ausland liegt.

§ 9 Weihnachtsgeld

1. Arbeitnehmer erhalten nach einmonatiger Betriebszugehörig-
keit ein Weihnachtsgeld von 3,26 Stundenlöhnen für während
des laufenden Kalenderjahres je geleistete 39 Stunden. Bei
der Abrechnung sind allfällige Reststunden aliquot zu berück-
sichtigen.
Zeiten, für die ein Anspruch auf Fahrzeitvergütung besteht, wer-
den nicht für die Berechnung desWeihnachtsgeldes berücksich-
tigt.
Der Urlaub gemäß Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsge-
setz – BUAG bzw. UrlG sowie entgeltpflichtige Betriebsabwe-
senheit sind einzurechnen.
Als Stundenlohn für die Errechnung des Weihnachtsgeldes gilt
der kollektivvertragliche Stundenlohn der jeweiligen Lohnkate-
gorie zuzüglich eines Zuschlages von 15 Prozent.

Arbeitnehmer, die auf Grund kollektivvertraglich oder betrieblich
vereinbarter Akkord- oder Leistungsrichtsätze beschäftigt sind,
erhalten für die Dauer dieser Beschäftigungsart jeweils einen
weiteren Zuschlag von 10 Prozent des Kollektivvertragslohnes.

2. Alle Zeiten der Betriebszugehörigkeit innerhalb eines Kalen-
derjahres werden, nur insoweit es die einmonatige Betriebszu-
gehörigkeit zur Erwerbung des Anspruches betrifft, zusammen-
gezählt.

3. Das Weihnachtsgeld für die im Dezember Beschäftigten ist
am 1. Freitag im Dezember auszubezahlen, wobei die restlichen
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Teile des Dezembers als anrechenbare Zeiten der Betriebszu-
gehörigkeit gelten.
Die Auszahlung des Weihnachtsgeldes kann nach Wahl des Ar-
beitgebers auch in Form einer Akontozahlung in der Höhe von
mindestens 80 Prozent des voraussichtlichen Weihnachtsgel-
des mit der Auszahlung des Oktoberlohns erfolgen. Die Endab-
rechnung erfolgt mit der Auszahlung des Dezemberlohns.

4. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, mit Ausnahme ei-
ner gerechtfertigten Entlassung (ausgenommen gem. § 82 lit. h
GewO RGBl. Nr. 227 vom 20. Dezember 1859) oder eines vor-
zeitigen Austrittes ohne wichtigen Grund, hat der Arbeitnehmer
bei Lösung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Bezahlung
des nach den vorhergehenden Grundsätzen erworbenen und er-
rechneten Weihnachtsgeldes.

5. Dem Lehrling ist nach Beendigung der Lehrausbildung das
nach Ziffer 1 berechnete Weihnachtsgeld mit der nächsten
Lohnabrechnung auszubezahlen. Zur Berechnung wird das zu-
letzt ausbezahlte Lehrlingseinkommen herangezogen.
Für den verbleibenden Teil des Kalenderjahres errechnet sich
das Weihnachtsgeld nach den übrigen Bestimmungen dieses
Paragraphen.

6. Wird das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers
aufgelöst, so gebührt der aliquote Teil des Weihnachtsgeldes
den gesetzlichen Erben, zu deren Erhaltung der Erblasser ge-
setzlich verpflichtet war.

§ 9A Urlaubszuschuss

Für Arbeitnehmer, die nicht dem BUAG unterliegen, gilt folgen-
des:

1.Alle Arbeitnehmer erhalten in jedem Kalenderjahr zu ihrem ge-
setzlichen Urlaubsentgelt einen Urlaubszuschuss.
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2. Dieser Urlaubszuschuss beträgt 4,33 Wochenlöhne bzw. wö-
chentliche Lehrlingseinkommen.
Der Urlaubszuschuss ist bei einem Verbrauch von mehr als ei-
ner Woche Urlaub zwei Wochen vor Urlaubsantritt fällig, jedoch
spätestens mit dem Junilohn auszuzahlen.

3. Die Berechnung des Urlaubszuschusses erfolgt nach den
gleichen Grundsätzen wie die Berechnung des Urlaubsentgel-
tes.

4. Zwischen der Firmenleitung und dem Betriebsrat (falls kein
solcher besteht, mit dem Arbeitnehmer) können andere Zah-
lungsmodalitäten vereinbart werden. In diesem Falle ist der Ur-
laubszuschuss spätestens am Ende jedes Kalenderjahres aus-
zuzahlen. Endet das Dienstverhältnis früher, ist der Urlaubszu-
schuss mit Lösung des Dienstverhältnisses fällig.

5. Arbeitnehmer, die während des Kalenderjahres eintreten, er-
halten den aliquoten Teil des Urlaubszuschusses entsprechend
der auf dieses Kalenderjahr entfallenden Dienstzeit. Dieser ali-
quote Teil ist entweder bei Antritt des Urlaubes oder, wenn kein
Urlaub konsumiert wird, am Ende des Kalenderjahres fällig.

6. Arbeitnehmer, deren Dienstverhältnis vor Verbrauch eines Ur-
laubs endet, haben Anspruch auf den aliquoten Teil des Ur-
laubszuschusses, entsprechend ihrer im Kalenderjahr – Arbeit-
nehmer im ersten Dienstjahr jedoch entsprechend ihrer im
Dienstjahr – zurückgelegten Dienstzeit (je Woche 1/52).

7. Arbeitnehmer (Lehrlinge), die den Urlaubszuschuss für das
laufende Kalenderjahr bereits erhalten haben, aber noch vor Ab-
lauf des Kalenderjahres ausscheiden, haben den erhaltenen Ur-
laubszuschuss anteilsmäßig – entsprechend dem Rest des Ka-
lenderjahres – zurück zu zahlen, wenn sie gekündigt werden,
selbst kündigen oder nach § 82 GewO (ausgenommen lit. h) ent-
lassen werden oder ohne wichtigen Grund vorzeitig austreten.
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8. Der Anspruch auf den Urlaubszuschuss oder auf den aliquo-
ten Teil des Urlaubszuschusses entfällt, wenn der Arbeitnehmer
gemäß § 82 GewO (ausgenommen lit. h) entlassen wird oder
wenn er ohne wichtigen Grund gemäß § 82a GewO vorzeitig
austritt.

9. Bestehen in Betrieben bereits Urlaubszuschüsse, so können
sie von der Firmenleitung auf den kollektivvertraglichen Urlaubs-
zuschuss angerechnet werden. Von der Anrechnung sind aus-
genommen: das Weihnachtsgeld, unmittelbare leistungsabhän-
gige Zahlungen (Prämien) und die Ablösen für Sachbezüge.

§ 10 Entgelt bei Arbeitsverhinderung

1. Erkrankung und Arbeitsunfall
Der Entgeltanspruch bei Erkrankung und Arbeitsunfall ist im Ent-
geltfortzahlungsgesetz (BGBl. Nr. 399/1974) in der jeweils gel-
tenden Fassung geregelt und anzuwenden.

2. Arztbesuch, ambulatorische Behandlung und Gesunden-
untersuchung
Für Arztbesuch, ambulatorische Behandlung und Gesundenun-
tersuchung notwendigerweise versäumte Arbeitsstunden hat
der Arbeitnehmer Anspruch auf Entgelt.
Das Entgelt gebührt nur für solche Arztbesuche, ambulatorische
Behandlungen und Gesundenuntersuchungen, die nicht außer-
halb der Arbeitszeit erfolgen konnten und nur dann, wenn sie
nicht ein anderer Arzt ohne oder mit geringerer Arbeitszeitver-
säumnis hätte vornehmen können.

3. Bei Arbeitsversäumnis durch wichtige, die eigene Person
des Arbeitnehmers betreffende Gründe, insbesondere
a) Vorladungen zu Gerichten, Behörden und öffentlichen Äm-
tern, wenn es sich nicht um selbstverschuldete Angelegenheiten
handelt und sich der Arbeitnehmer mit einer schriftlichen Vorla-
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dung oder einer amtlichen Bestätigung ausweisen kann, die not-
wendige Zeit;
b) Ausübung des gesetzlichen Wahlrechtes, wenn dasselbe
nicht außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden kann, die not-
wendige Zeit;
c) Verhandlungen in eigener Sache bei ordentlichen Gerichten,
wenn dem Klagebegehren entsprochen wurde, sofern die be-
klagte Partei nicht auch zum Ersatz des Verdienstentganges
verurteilt wurde, die notwendige Zeit;
d) die eigene Trauung und die Trauung der eigenen Kinder,
Lohnausfall für einen Arbeitstag;
e) Geburt eigener Kinder, Lohnausfall für einen Arbeitstag;
f) Todesfall des Ehegatten (Ehegattin) bzw. des Lebensgefähr-
ten (Lebensgefährtin), der Kinder (Ziehkinder), Lohnausfall für
zwei Arbeitstage;
Todesfall der Geschwister, Eltern, Schwiegereltern, Großeltern,
Lohnausfall für einen Arbeitstag;
g) Teilnahme an der Beerdigung der vorgenannten Angehöri-
gen, Lohnausfall für einen halben Arbeitstag;
h) Schwere Erkrankungen der zur Hausgemeinschaft gehören-
den Familienmitglieder, sofern der Arzt bescheinigt, dass die An-
wesenheit des Arbeitnehmers zur vorläufigen Pflege erforderlich
ist, Lohnausfall für einen Arbeitstag;
i) Übersiedlung des Arbeitnehmers (einmal im Kalenderjahr),
Lohnausfall für einen Arbeitstag;
j) Bei Vorladung zur Musterung gebührt die notwendige Zeit;
k) Pro Jahr werden für die Abhaltung einer Betriebsversamm-
lung 1 ½ Stunden je Arbeitnehmer bezahlt.
l) Für die Ablegung der Lehrabschlussprüfung gebührt einmalig
bezahlte Freizeit für die notwendige Zeit.
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m) Lehrlinge erhalten für den ersten Antritt zur Führerscheinprü-
fung der Klasse B bezahlte Freizeit für die erforderliche Zeit; ma-
ximal einen Arbeitstag.
n) Für die Teilnahme des Lehrlings an einem Vorbereitungskurs
für die Lehrabschlussprüfung, welcher auch im Betrieb stattfin-
den kann, gebührt einmalig bezahlte Freizeit für einen Arbeits-
tag.

Nicht anzuerkennende Verhinderungsgründe sind insbesonde-
re:
Vorladungen zu Gerichten, Behörden und Ämtern in eigener Sa-
che, wenn es sich um selbstverschuldete Angelegenheiten han-
delt, oder zu Gerichtsverhandlungen, bei denen dem Klagebe-
gehren nicht entsprochen wurde. Vorladungen zu Steuerbehör-
den wegen rückständiger Steuern, wenn der Steuerrückstand
tatsächlich besteht.
Arrest und sonstige Freiheitsstrafen.
Überreichen von Klagen oder Eingaben bei Gerichten oder Be-
hörden, die schriftlich erledigt werden können.
Tätigkeit als Beisitzer bei Gerichten oder Ämtern, Mitglied des
Gemeinderates oder in anderen öffentlich-rechtlichen Einrich-
tungen.

§ 11 Lehrlinge

1. Lehrling ist, wer in einem anerkannten Lehrberuf auf Grund ei-
nes Lehrvertrages ausgebildet wird. Für das Lehrverhältnis gel-
ten die Bestimmungen des Berufsausbildungsgesetzes sowie
das Kinder- und Jugendlichen- Beschäftigungsgesetz.

2. Der Lehrling erhält die in die Normalarbeitszeit fallende Unter-
richtszeit in der gewerblichen Berufsschule, zu deren Besuch er
gesetzlich verpflichtet ist, vergütet.
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3. Der Lehrberechtigte, bei dem der Lehrling die für den Lehrbe-
ruf festgesetzte Lehrzeit beendet, ist verpflichtet, diesen drei Mo-
nate in seinem Betrieb weiter zu verwenden. Hat der Lehrling bei
dem Lehrberechtigten nur einen Teil der für den Lehrberuf fest-
gesetzten Lehrzeit zurückgelegt, so trifft diesen Lehrberechtig-
ten die beschriebene Verpflichtung zur Weiterverwendung nur
im Verhältnis der bei ihm zurückgelegten Lehrzeit zu der für
den Beruf festgesetzten Dauer der Lehrzeit.

4. Lehrlinge, die die Lehrabschlussprüfung mit gutem Erfolg ab-
solvieren, erhalten eine Prämie in Höhe von € 200,00. Lehrlinge,
die sie mit Auszeichnung absolvieren, erhalten eine Prämie in
Höhe von € 250,00.
Die Änderung oder Aufhebung der Richtlinie gem. § 19c Abs. 1
Z 8 Berufsausbildungsgesetz (Stand April 2025) führt zum Ent-
fall dieses Anspruchs.

§ 12 Kündigungsfristen

Von den Kollektivvertragspartnern wird übereinstimmend und
ausdrücklich festgehalten, dass die Betriebe, die diesem Kollek-
tivvertrag unterworfen sind, einer Branche zugehörig sind, in der
Saisonbetriebe überwiegen (Saisonbranche im Sinne von
§ 1159 (2) ABGB, idF BGBl I 153/2017).
Die nachfolgenden Kündigungsfristen bleiben auch nach der ge-
setzlichen Neuregelung der Kündigungsfristen durch § 1159 (2)
ABGB, idF BGBl I 153/2017 über den 01. Juli 2021 hinaus in Gel-
tung.

1. Das Arbeitsverhältnis kann in den ersten sechs Monaten des
Arbeitsverhältnisses sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Ar-
beitnehmer unter Einhaltung einer einwöchigen Kündigungsfrist
gelöst werden. Nach einer sechsmonatigen Betriebszugehörig-
keit gilt eine Kündigungsfrist von zwei Wochen, nach einer 5-jäh-
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rigen Betriebszugehörigkeit eine Kündigungsfrist von 3 Wochen
und nach einer 10-jährigen Betriebszugehörigkeit eine Kündi-
gungsfrist von 4 Wochen.
Bei Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerkündigung kann das Arbeits-
verhältnis nur zum letzten Arbeitstag einer Arbeitswoche been-
det werden.

Die Dauer aller Arbeitsverhältnisse eines Arbeitnehmers beim
selben Arbeitgeber werden für die Höhe der Kündigungsfrist zu-
sammengerechnet, sofern jede einzelne Unterbrechung nicht
länger als 120 Tage dauert.
Wird aufgrund betrieblicher Regelung die Unterbrechung von
120 Tagen überschritten, gilt diese längere Unterbrechungsfrist.

2. Bei Lösung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung seitens
des Arbeitgebers ist dem Arbeitnehmer die notwendige Freizeit
zum Aufsuchen eines neuen Arbeitsplatzes bis zu einem Fünftel
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Schmälerung
des Entgelts zu gewähren.

3. Eine Kündigungsfrist entfällt während der höchstens vierwö-
chigen Probezeit.

4. Der Kündigungsschutz des § 15 Mutterschutzgesetz bzw. § 7
Väter-Karenzgesetz wird auf die Dauer des bundesgesetzlich
geregelten Anspruches auf Kinderbetreuungsgeld erstreckt.

§ 13 Abfertigung

1. Für Betriebe, die dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
gesetz 1987, Sachbereich Abfertigung, unterliegen, richten sich
der Anspruch und das Ausmaß der Abfertigung nach den Be-
stimmungen des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgeset-
zes (BUAG) 1987 in der jeweils geltenden Fassung.
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Aufgrund des § 13d Abs. 4 des BUAG wird als Grundlage für die
Berechnung des anteiligen Weihnachtsgeldes, das zum Mo-
natsentgelt zugeschlagen wird, folgende Formel festgelegt:
kollektivvertraglicher Stundenlohn

x 1,20 x 3,41 x 52,18
= anteiliges Weihnachtsgeld

12
Dieses anteilige Weihnachtsgeld ist dem jeweiligen Monatsent-
gelt so oft zuzuschlagen, als ein Abfertigungsanspruch im Aus-
maß an Monatsentgelten gebührt.
Bei Teilzeitarbeit ist das nach vorstehender Formel berechnete
anteilige Weihnachtsgeld entsprechend der vereinbarten Ar-
beitszeit zu aliquotieren.

2. Für Betriebe, die dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
gesetz 1987, Sachbereich Abfertigung, nicht unterliegen, richtet
sich der Anspruch auf Abfertigung nach den Bestimmungen des
Arbeiter-Abfertigungsgesetzes 1979 mit folgenden Ergänzun-
gen:

Für die Bemessung der Dauer des ununterbrochenen Arbeits-
verhältnisses sind Dienstzeiten beim selben Arbeitgeber, die
keine längere Unterbrechung als 90 Tage, ab 01. April 1981 je-
weils 120 Tage, aufweisen, zusammenzurechnen, sofern die
Wiedereinstellung innerhalb von 90 bzw. 120 Tagen zu den ur-
sprünglichen Lohnbedingungen schriftlich zugesichert wurde
oder wird. Die vorerwähnte schriftliche Zusicherung ist bei anre-
chenbaren Dienstzeiten unter drei Jahren nicht erforderlich.
Ab 01. Mai 1994 werden für die Bemessung der Dauer des un-
unterbrochenen Arbeitsverhältnisses Dienstzeiten beim selben
Arbeitgeber zusammengerechnet, die keine längere Unterbre-
chung als 22 Wochen aufweisen, wobei der Beginn der Unter-
brechung nicht vor dem 01. Mai liegen darf.
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Für nach dem 01. Mai 1994 beginnende Unterbrechungen ist ei-
ne schriftliche Zusicherung der Wiedereinstellung nicht erforder-
lich.

Die Anrechnung gilt nicht für Fälle, in denen das vor der letzten
Unterbrechung liegende Dienstverhältnis durch eine verschul-
dete Entlassung im Sinne des § 82 GewO (RGBl. Nr. 227 vom
20. Dezember 1859 in der derzeit gültigen Fassung), durch vor-
zeitigen Austritt ohne wichtigen Grund, durch Kündigung seitens
des Arbeitnehmers sowie durch einvernehmliche Auflösung un-
ter Verzicht auf den Abfertigungsanspruch geendet hat. Eine An-
rechnung der Vordienstzeiten findet nicht statt, wenn bei der
letzten Unterbrechung eine Abfertigung bezahlt wurde.

3. Bei Arbeitnehmern in Mischbetrieben, die abwechselnd zu
Beschäftigungen herangezogen werden, die unter die Regelung
der Ziffer 1 und der Ziffer 2 fallen, werden – unbeschadet der
Häufigkeit des Wechsels und der Dauer der jeweiligen Tätigkei-
ten – für den Erwerb und die Berechnung eines Abfertigungsan-
spruches gemäß Ziffer 2 die Dienstzeit nach Ziffer 1 und Ziffer 2
zusammengerechnet.
Bei Geltendmachung des Abfertigungsanspruches beim Arbeit-
geber gemäß erstem Absatz gebührt dem Arbeitnehmer von der
unter Berücksichtigung der Gesamtdauer des Arbeitsverhältnis-
ses zustehenden Abfertigung der Anteil, der dem Verhältnis der
Dienstzeiten gemäß Ziffer 2 zu den Gesamtdienstzeiten gemäß
Ziffer 1 und 2 entspricht.
Wurde ein Abfertigungsanspruch gemäß erstem Absatz erwor-
ben und wird das Arbeitsverhältnis nicht innerhalb von 120 Ta-
gen nach der letzten Beendigung beim selben Arbeitgeber fort-
gesetzt bzw. erfolgt keine Anrechnung auf den Höheranspruch,
ist die Abfertigung, soweit sie den Betrag des dreifachen Mo-
natsentgeltes nicht übersteigt, fällig. Der Rest kann vom Zeit-
punkt der Fälligkeit an in monatlichen, im Voraus zahlbaren Teil-
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beträgen abgestattet werden. Die Zahlungsmodalitäten des
§ 23a Angestelltengesetz bleiben unberührt. Die Verfallfrist be-
ginnt erst ab Fälligkeit zu laufen.

4.Wechsel ins System „Abfertigung Neu“ (für Betriebe, die nicht
dem BUAG unterliegen)
Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Übertritt aus
dem Abfertigungsrecht des Angestelltengesetzes/Arbeiter-Ab-
fertigungsgesetzes in jenes des BMVG (Betriebliches Mitarbei-
tervorsorgegesetz), ist der Arbeitnehmer berechtigt, binnen ei-
nem Monat ab Unterzeichnung der Übertrittsvereinbarung ohne
Angabe von Gründen von dieser zurückzutreten. Dies gilt nicht,
sofern die Übertrittsvereinbarung inhaltlich durch eine Betriebs-
vereinbarung gemäß § 97 Abs. 1 Z 26 ArbVG (Festlegung von
Rahmenbedingungen für den Übertritt in das Abfertigungsrecht
des BMVG) bestimmt ist.

§ 14 Verschiedenes

1. Zur Einnahme des Essens, Ablage der Kleider und Aufbewah-
rung der den Arbeitnehmern gehörigen Werkzeuge sind seitens
des Betriebes heiz- und versperrbare, mit genügenden Sitzgele-
genheiten versehene Räume bereitzustellen. Diese Räume sind
entsprechend sauber zu halten.

2. Für einwandfreies Trinkwasser und ausreichendeWaschgele-
genheit ist vorzusorgen.

3. Quartiere sind den gesetzlichen Bestimmungen bzw. behörd-
lichen Weisungen entsprechend einzurichten und in Ordnung zu
halten.

4. Gewerkschaftsorganen, welche sich entsprechend auswei-
sen können, ist der Zutritt zur Arbeitsstelle jederzeit gestattet, je-
doch hat sich das Gewerkschaftsorgan beim Arbeitgeber oder
seinem Beauftragten zu melden.
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5. Die Wiederinstandsetzung der während der Tätigkeit im Be-
triebe abgenützten, den Arbeitnehmern gehörigen Werkzeuge
hat normalerweise innerhalb der Arbeitszeit mit den im Betrieb
vorhandenen Einrichtungen durch den Arbeitnehmer selbst oder
in der Werkzeugmacherei zu erfolgen.

6. Sofern im Betrieb kein Betriebsrat vorhanden ist, tritt an des-
sen Stelle die zuständige Gewerkschaft.*)

7. Die in diesem Kollektivvertrag oder in Anhängen festgesetz-
ten Zulagenbeträge und die in Hinkunft festzusetzenden Lohn-
beträge sind auf einen Cent kaufmännisch zu runden.

8. Wird ein Arbeitnehmer in ein Lohngebiet mit einem niedrige-
ren kollektivvertraglichen Stundenlohn entsandt, behält er auf
die Dauer seiner Entsendung den Anspruch auf den höheren
kollektivvertraglichen Stundenlohn. Das Gleiche gilt hinsichtlich
der kollektivvertraglichen Akkordlöhne und der Berechnung
des Weihnachtsgeldes.
Wird ein Arbeitnehmer in ein Lohngebiet mit höherem kollektiv-
vertraglichem Stundenlohn entsandt, erhält er auf die Dauer
der Entsendung den höheren kollektivvertraglichen Stunden-
lohn. Das Gleiche gilt hinsichtlich der kollektivvertraglichen Ak-
kordlöhne und der Berechnung des Weihnachtsgeldes.

§ 15 Verfallsbestimmungen

1. Reklamationen wegen Nichtübereinstimmung des ausgezahl-
ten Lohnes mit der Abrechnung müssen sofort bei Empfangnah-
me des Geldes erhoben werden. Spätere Reklamationen kön-
nen nicht anerkannt werden.

2. Ansprüche jeglicher Art aus dem Arbeitsverhältnis und Rekla-
mationen in Bezug auf die Abrechnung müssen innerhalb von
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drei Monaten nach Empfangnahme der Abrechnung bei sonsti-
gem Verfall beim Arbeitgeber bzw. dessen Beauftragten erho-
ben werden.

3. Nach Lösung des Arbeitsverhältnisses sind Forderungen jeg-
licher Art spätestens binnen drei Monaten, gerechnet vom Zeit-
punkt der Lösung, bei sonstigem Verfall beim Arbeitgeber gel-
tend zu machen. Handelt es sich um einen gesetzlichen Abfer-
tigungsanspruch, beträgt die Geltendmachungsfrist fünf Monate.
Handelt es sich um einen Abfertigungsanspruch gegenüber dem
Arbeitgeber aufgrund von Einzelvereinbarungen, Arbeitsordnun-
gen oder Betriebsvereinbarungen, der durch das BUAG nicht er-
fasst ist (Mehranspruch gegenüber dem gesetzlichen An-
spruch), gilt eine Verjährungsfrist von 3 Jahren ab Beendigung
des Arbeitsverhältnisses.

4. Lehnt der Arbeitgeber den Anspruch ab, verfällt er, wenn er
nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablehnung gerichtlich
geltend gemacht wird. Diese Frist verlängert sich um jene Zeit,
während welcher der Arbeitnehmer nachweislich durch Krank-
heit oder Unfall an der Geltendmachung seines Anspruches ver-
hindert war.

§ 16 Schlichtung von Gesamtstreitigkeiten

Mit der Beilegung von Gesamtstreitigkeiten, die sich aus der
Auslegung dieses Kollektivvertrages ergeben, hat sich vor Anru-
fung des Bundeseinigungsamtes ein paritätisch aus Vertretern
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammengesetzter Schlich-
tungsausschuss zu befassen. Die Tätigkeit dieses Ausschusses
erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet, seine Zusammen-
setzung wird fallweise unter Bedachtnahme auf die Art des
Streitfalles vorgenommen.
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§ 17 Schlussbestimmungen

1. Mit dem Inkrafttreten dieses Kollektivvertrages treten sämtli-
che für den fachlichen Geltungsbereich dieses Vertrages gelten-
den Kollektivverträge außer Kraft, ausgenommen:

a) die Vereinbarung über die Leiharbeit (Anhang III),
b) der Anhang gemäß § 6 (Anhang II),
c) der Kollektivvertrag vom 01. Mai 2026 betreffend die Löhne

(Anhang I).

2. Sonstige für die Arbeitnehmer bestehende günstigere Be-
triebsvereinbarungen bleiben durch das Inkrafttreten dieses Kol-
lektivvertrages unberührt.

Wien, am 25. März 2026
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Für die
Bundesinnung der Bauhilfsgewerbe

Ing. Martin Greiner
Bundesinnungsmeister

Mag. Franz Stefan Huemer
Geschäftsführer

Für den
Österreichischen Gewerkschaftsbund

Gewerkschaft Bau-Holz

Abg.z.NR Josef Muchitsch
Bundesvorsitzender

Mag. Herbert Aufner
Bundesgeschäftsführer
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Anhang gemäß § 7 RKV (Anhang I)

Lohnanhang (Lohnordnung, Lohnsätze)

I. Kollektivvertragslöhne (Alle Bundesländer)

ab 01. Mai
2026

Stundenlohn
in Euro

Für alle Gewerbe außer Aufstellung und Montage mobiler
Trenn- oder Systemwände
1. Vorarbeiter ................................................. 19,63
2. Fassader, Stuckateure und Gipser, wenn sie bei

Fassaden mit Zug-, Gips- und Gipsstuckateur-
und Edelputzarbeiten beschäftigt werden *) ..... 19,63

3. Facharbeiter mit Lehrabschlussprüfung, die in
ihrem erlernten Beruf beschäftigt werden ........ 18,70

4. Facharbeiter ohne Lehrabschlussprüfung, die in
ihrem erlernten Beruf beschäftigt werden ........ 18,32

5. Angelernte Arbeiter ..................................... 17,22
6. Hilfsarbeiter ................................................ 15,45
Aufstellung undMontagemobiler Trenn- oder Systemwände

Aufsteller und Monteur mobiler Trenn- oder Sys-
temwände .................................................. 19,63

Lehrlinge
Lehrlinge im 1. Lehrjahr ..................................... 6,42
Lehrlinge im 2. Lehrjahr ..................................... 9,63
Lehrlinge im 3. Lehrjahr ..................................... 14,18

Die je nach Dienstvertrag bestehende betragsmäßige Differenz
zwischen dem kollektivvertraglichen Stundenlohn und dem tat-
sächlichen Lohn (ohne Zulagen) darf aus Anlass einer kollektiv-
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vertraglichen Lohnerhöhung nicht geschmälert werden. Ist die
Differenz in Prozenten vereinbart, so gilt dies sinngemäß.

II. Lehrlinge
Lehrlinge, die im Lehrverhältnis das 18. Lebensjahr vollenden,
erhalten mit der dem 18. Geburtstag folgenden Lohnabrech-
nungsperiode das Lehrlingseinkommen des 2. Lehrjahres. Im
3. bzw. 4. Lehrjahr gebührt das Lehrlingseinkommen wie bisher.
Lehrlinge, die nach Vollendung des 18. Lebensjahres die Lehre
beginnen, erhalten das Lehrlingseinkommen des 2. Lehrjahres.
Im 3. bzw. 4. Lehrjahr gebührt das Lehrlingseinkommen wie bis-
her.

III. Praktikanten
a) P f l i c h t p r a k t i k an t en , das sind Schüler und Studenten,
die eine im Rahmen des Lehrplanes bzw. der Studienordnung
vorgeschriebene oder übliche praktische Tätigkeit verrichten, er-
halten eine Entlohnung in Höhe des Lehrlingseinkommens für
das 1. Lehrjahr.
b) Fe r i a l a r be i t nehme r , das sind solche, die nicht unter lit a)
fallen und in Zeiten von Schulferien vorübergehend beschäftigt
werden, erhalten eine Entlohnung in Höhe des Lehrlingseinkom-
mens für das 2. Lehrjahr.

IV. Besondere Bestimmungen zur Lohnordnung

1. Berufsgruppe Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer
Für nachstehende Arbeiten gebühren Zulagen auf den normalen
Stundenlohn für jene Zeiten, während welcher solche Arbeiten
geleistet werden:

1. Während der Dauer der Ausführungen von Iso-
lierarbeiten in einem Arbeitsraum, in welchem
die Lufttemperatur in Kopfhöhe des Arbeitneh-
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mers 40°C beträgt, ohne nennenswerte Leis-
tungsverminderung ..................................... 25%

2. Für Arbeiten, welche mit Mineralwolle, ausge-
führt werden, für die Dauer dieser Arbeit für alle
Arbeitnehmer ............................................. 5%

3. Auf Arbeitsstätten, auf denen keine ständige
Aufsichtsperson anwesend ist, erhalten Arbeit-
nehmer, die eine Arbeitspartie von mindestens
fünf Mann beaufsichtigen und die verpflichtet
sind, selbst mitzuarbeiten (Partieführer) .......... 10%

4. Bei Arbeiten auf Gerüsten (jedoch nicht Pla-
teaugerüsten) und Hebebühnen gebührt ein
Aufschlag:
über 10m Gerüsthöhe ................................. 10%

5. Alle Arbeitnehmer erhalten nach einjähriger Be-
triebszugehörigkeit und nach jedem weiteren
abgelaufenen Jahr der Betriebszugehörigkeit
einen Arbeitsanzug, bestehend aus einer Hose
und einer Jacke oder einem Overall oder einem
Arbeitsmantel.

6. Schmutzzulage
Für Arbeiten, die im Vergleich zu den allgemein
üblichen Arbeitsbedingungen eine außerordent-
liche Verschmutzung von Körper und Beklei-
dung des Arbeitnehmers zwangsläufig bewir-
ken, gebührt eine Schmutzzulage. Diese be-
trägt ......................................................... 10%

6a. Für die Berufsgruppen in Wien gilt: Sofern kein
Anspruch auf eine Zulage gemäß Ziffer 6 be-
steht, erhalten alle Arbeitnehmer eine Montage-
zulage auf Grundlage des kollektivvertraglichen
Stundenlohnes in der Höhe von .................... 5%
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7. Bei Zusammentreffen mehrerer Zulagen sind nur die zwei
höchsten in Betracht kommenden Zulagen zu bezahlen.

2. Berufsgruppe Bauwerksabdichter und Berufsgruppe der
Stuckateure und Trockenausbauer, Gipser
1. Partieführer erhalten während dieser Tätigkeit einen um

10 Prozent höheren Lohn, sofern sie Arbeitspartien von mehr
als 5 Mann leiten. Sie sind verpflichtet, selbst mitzuarbeiten.

2. Schmutzzulage
Für Arbeiten, die im Vergleich zu den allgemein üblichen Ar-
beitsbedingungen eine außerordentliche Verschmutzung
von Körper und Bekleidung des Arbeitnehmers zwangsläufig
bewirken, gebührt eine Schmutzzulage.
Diese beträgt ....................................................... 10 %

3. Berufsgruppe Gerüstverleiher, Wien
Zulagen und Aufwandsentschädigungen
1. Den Arbeitnehmern der Lohnkategorie 1, 3, 4 und 5 gebührt
eine Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulage von 25%,
den Arbeitnehmern der Lohnkategorie 6 von 15% auf den jewei-
ligen kollektivvertraglichen Stundenlohn. Jedoch Arbeitneh-
mern, die vor dem 01. Mai 1999 als Platzmeister oder als
LKW-Lenker eingestuft waren, erhalten – wie bisher – eine
Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulage von 15% auf den
jeweiligen kollektivvertraglichen Stundenlohn, der vor dem
01. Mai 1999 für diese beiden Lohnkategorien zur Anwendung
gekommen ist.
2. Aufwandsentschädigung für den Werkzeugtransport
Dem Arbeitnehmer, der Transport und Verwahrung des Partie-
werkzeuges übernimmt, gebührt eine Aufwandsentschädigung
von 20% des kollektivvertraglichen Stundenlohnes des Vorar-
beiters.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.



40

Wird der Gerüsterpartie ein Firmenfahrzeug zur Verfügung ge-
stellt, so entfällt diese Aufwandsentschädigung.
Die Zulagen nach Ziffer 1 und 2 gebühren für alle Arbeitsstunden
(Normalarbeitszeit plus Überstunden); ausgenommen sind
Fahrzeiten, sofern diese 2 Stunden nicht überschreiten.

Verwendungsgruppen und Tätigkeitsbereiche
Eine Gerüsterpartie besteht aus einem Vorarbeiter und zwei
oder mehreren angelernten Arbeitern.
Die Tätigkeit der Gerüster ist das Auf- und Abgerüsten; jene des
Hilfsarbeiters (Lager- und Transportarbeiter) das Auf- und Abla-
den, An- und Abtransportieren, Aus- und Einlagern, Warten,
Pflegen und Reparieren der erforderlichen Gerüstmaterialien,
Werkzeuge und Betriebsmittel.
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Anhang gemäß § 6 RKV (Anhang II)

Leistungsrichtsätze für einzelne Berufsgruppen
und Landesinnungen

1. Berufsgruppe Stukkateure und Gipser; Wien

§ 1 Leistungsberechnung

Glattstukkaturarbeiten im Ausmaß von weniger als 200m²
sind aufgrund einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer entweder nach Leistung oder nach aufgewendeten
Arbeitsstunden zu entlohnen. Stukkaturarbeiten im Ausmaß
von mehr als 200m² sind zu den nachstehenden Leistungen
zu entlohnen:
Der Leistungsberechnung wurden folgende Mittellohnstunden-
leistungen zugrunde gelegt, dies ergibt:

Mittellohnstunden
1. Ast-Mollins-Decken, H. M. KatzenbergerIsteg:
a) Doppelt Eisen 1,596
b) Einfach Eisen 1,435
c) mit Draht 1,321
d) wie Post c), jedoch bei Trägerentfernung von Mittel zu

Mittel bis 70 cm 1,263
2. Stukkaturung, System Böckl ................................... 1,107
3. Stukkaturung auf Holzschalung mit doppelter Beroh-
rung, Stukkaturung auf Massivdecken und Hohlkörperde-
cken mit ebener Untersicht, einlagig gerohrt, wenn nur
Drähte als Verspannungsmöglichkeit vorhanden
sind ....................................................................... 1,051
4. Stukkaturung auf Holzschalung mit einfacher Berohrung,
Stukkaturung auf Massivdecken und Hohlkörperdecken, mit
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ebener Untersicht, einlagig gerohrt, wenn als Verspannungs-
möglichkeit fix betonierte 5mm-Rundeisen in ausreichender
Menge vorhanden sind.
Neusiedler Platten, auf Decken montieren, überrohren
oder bandagieren ..................................................... 0,879
5. Ziegel- oder Betondecken, ohne Putzträger und ohne
sichtbare Balken, jedoch inklusive Abarbeiten aller Krät-
zen und kleinen Unebenheiten .................................. 0,724
6. Plattenbalken wie Punkt 5, jedoch mit sichtbaren Bal-
ken, doppelte Leistung wie Ast Mollins ......................... 0,832
7. Heraklith auf Schalung inklusive Montage ................. 1,107
8. Stiegenuntersichten .............................................. 1,416
9. Bäder, jedoch nur, wenn die Arbeit zusammenhängend
mit der Stukkaturung ausgeführt wird ........................... 1,332
10. Verputz von Rosten, die als Auflagerung der betonier-
ten Zwischendecke dienen ....................................... 1,416
11. Als Ichse versteht man beim Zusammenstoß zweier Flächen
den inneren Winkel.
lm Sinne des Stukkateurgewerbes wird unterschieden:

a) die geputzte Ichse: diese ist mittels Ichsenhobels so heraus-
zuputzen, dass sie in optisch einwandfreiem Zustand ist,

b) die gezogene Ichse: diese ist mittels Schablone und Latten-
gang herzustellen.

Geputzte Ichse mit Wandanschlag ............................ 0,419
Gezogene Ichse ..................................................... 0,845

12. Stiegenhausnuten, für wasserabweisende Nuten, mit
Schablone und Lattengang hergestellt ........................ 0,845
12a. Die Positionen 11 und 12 gelten nicht für Arbeiten nach
dem Zusatzübereinkommen für Haftgipsarbeiten (siehe Ziffer 2
dieses Anhanges).
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13. Die Grundlage zur Errechnung des Quadratmeterpreises ist
der Mittelstundenlohn multipliziert mit der jeweiligen Mittellohn-
stunde.
Der Mittelstundenlohn beträgt ................................... € 8,72.

§ 2 Zuschläge

a) Betonroste oder sichtbare Balken unterhalb der Stukkaturung
werden nach Punkt 3 des § 1, abgewickelt gemessen, berech-
net.

b) Bei Herstellung einer waagrechten Decke erhöht sich der aus
dem Leistungssatz sich ergebende Lohn pro Quadratmeter um
25%, bei Herstellung einer Decke mit langer Latte um 20%. Die-
se Zuschläge sind nach Punkt 3 des § 1 zu errechnen.

c) Die festgesetzten Leistungen verstehen sich, wenn zur Her-
stellung der Stukkaturung Gips verwendet wird. Wird die Herstel-
lung der Stukkaturung mit verlängertem Zementmörtel ausge-
führt, so ist der aus dem Leistungssatz sich ergebende Lohn
pro Quadratmeter bei Decken mit Putzträgern um 20% höher,
bei Decken ohne Putzträger um 10% höher als bei der gleichen
Herstellung in Gips.

d) Die Kosten für Materialbeschaffung und Materialtransport bis
zur Baustelle, für Transport zum und vom Aufzug über mehr als
25 Meter trägt der Arbeitgeber.

e) Einwintern: Für den Transport beim Einwintern von Sand und
Kalk zu ebener Erde (in den Bau transportieren und vor Frostein-
fluss schützen) gebühren pro Kubikmeter 1,30 kollektivvertragli-
che Helferstunden. Wird in einem Stockwerk eingewintert (Halb-
stock und Keller zählen als Stockwerk), gebühren mit maschine-
llem Aufzug per Kubikmeter eine kollektivvertragliche Helfer-
stunde mehr, ohnemaschinellen Aufzug je Stockwerk per Kubik-
meter eine kollektivvertragliche Helferstunde mehr.
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f) Gips- und Kalkabladen: Für das Abladen und Deponieren ge-
bühren bis zu einer Entfernung von 10 Metern vom Wagen 2,6
kollektivvertragliche Helferstunden je 5 Tonnen, bei einer Entfer-
nung von mehr als 10 Metern vom Wagen 5,4 kollektivvertragli-
che Helferstunden für je 5 Tonnen.

§ 3 Sonstiges

1. Das Anbringen von Hängern ist in den Leistungssätzen nicht
enthalten. Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass fehlende
Hänger angebracht werden.

2. Die Herstellung von Hohlkehlen mit einem Radius bis 5 cm ist
in den Leistungen inbegriffen.

3. Treten bei einer Arbeit Umstände auf, die eine Leistung ver-
langen, welche nicht in den Leistungssätzen geregelt ist, hat,
wie z. B. bei fehlendem Aufzug, fehlendem Wasserauslauf, wei-
tem Materialtransport und Ähnlichem, eine betriebliche Rege-
lung auf Kosten des Arbeitgebers zu erfolgen.

4. Vorbereitungsarbeiten
Bei Arbeiten von mindestens 700 Quadratmetern ist ein Gehil-
fentag und Hilfsarbeiter(innen)tag für die Vorbereitungsarbeiten
im Stundenlohn zu vergüten. Sind mehrere Baubuden herzustel-
len, so obliegt deren Herstellung mit Ausnahme der ersten dem
Arbeitgeber. Die Verrechnung dieser Vergütung hat anlässlich
der ersten Lohnabrechnung zu erfolgen.

5. Durch Akkordarbeit darf die Qualität der Arbeit nicht leiden.

6. Wenn sich die Akkordarbeit dem Ende nähert, kann der Ar-
beitgeber mit einem Teil der Akkordpartie das Arbeitsverhältnis
lösen.

7. Mit einem Teil der Akkordpartie kann auch dann das Arbeits-
verhältnis gelöst werden, wenn anderenfalls die Erreichung der
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normierten Tagesleistung nicht möglich wäre. Wenn die Arbeits-
behinderung wieder weggefallen ist, sind die wegen derselben
gekündigten Arbeiter in erster Linie wieder einzustellen.

8. Eine Versetzung des Akkordarbeiters von einer Akkordpartie
zu einer anderen ist nach Tunlichkeit zu vermeiden.

9. Für jede vom Arbeitgeber zu vertretende Behinderung, die
den normalen Arbeitsablauf der Akkordpartie hemmt, gebührt
für die Zeit der Behinderung der kollektivvertragliche Stunden-
lohn.

10. Akkordlöhne, die kollektivvertraglich nicht vereinbart sind,
sind unter Mitwirkung des Betriebsrates festzusetzen, wenn zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Einigung nicht zu-
stande kommt.

§ 4 Verrechnung

1.Die Verrechnung der Mehrleistung über die im § 1 angeführten
Wochenleistungen hat am Ende jeder zweiten Lohnwoche in
vollem Ausmaß zu erfolgen. Eine schriftliche Teilabrechnung
ist dem Arbeitnehmer auszuhändigen. Die Auszahlung des Ge-
samtverdienstes abzüglich des Akontos erfolgt jeweils eine Wo-
che nach Berechnung der Mehrleistung. Am Zahltag jener Lohn-
woche, in welcher keine Leistungsabrechnung vorliegt, ist der
kollektivvertragliche Stundenlohn zuzüglich 30 Prozent Akonto
zu bezahlen. Die Abrechnung über die geleistete Akkordarbeit
hat deren Umfang zu den Leistungssätzen, die geleisteten
Akontozahlungen sowie die anteilmäßige Aufteilung des Über-
schusses zu enthalten. Die Abrechnung ist anlässlich der Lohn-
zahlung auf der Arbeitsstelle zur Einsicht aufzulegen.

2. Die Aufteilung des Gesamtverdienstes hat zwischen den Ge-
hilfen und den Hilfsarbeitern(innen) so vorgenommen zu wer-
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den, dass die Gehilfen zwei Drittel und die Hilfsarbeiter(innen)
ein Drittel des Gesamtverdienstes erhalten.

3. Sind in einer Akkordpartie Lehrlinge beschäftigt, so haben die-
se aus dem Zweidrittelanteil des Gesamtverdienstes der Fach-
arbeiter lediglich Anspruch auf ihren Stundenlohn für die Dauer
ihrer Tätigkeit. Die Schulzeit wird vom Arbeitgeber bezahlt.

4. Die Verrechnung des Gesamtverdienstes erfolgt aufgrund der
gemeinsamen Vermessungen von Arbeitgeber und Partieführer
durch den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist für die ordnungsge-
mäße Abrechnung verantwortlich. Die Auszahlung der Anteile
erfolgt an den Arbeitnehmer bzw. bei seiner Bevollmächtigung
an den Partieführer.

5. Die endgültige Ausmaßberechnung für die Gesamtarbeit ei-
ner Arbeitsstelle hat mit der letzten Abrechnung des Gesamtver-
dienstes zu erfolgen.

2. Berufsgruppe Stukkateure und Gipser; Wien

§ 1 Leistungsrichtsätze

Wenn Überzugsarbeiten mit Haftgips und Arbeiten nach dem
Zusatzübereinkommen für Stukkateure und Gipser im Gesamt-
ausmaß von weniger als 200m² ausgeführt werden, sind diese
auf Grund einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer entweder nach Leistung oder nach aufgewendeten Ar-
beitsstunden zu entlohnen.
Bei Arbeiten im Gesamtausmaß von mehr als 200m² sind die
Überzugsarbeiten mit Haftgips zu den nachstehenden Leis-
tungsrichtsätzen zu entlohnen.
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Mittellohnstunden pro m²
1. Überzugsarbeiten einseitig auf Betonfertigteilwänden
oder Decken mit glatter, krätzenfreier Ansichtsfläche ohne
Auswerfen von Leitungsschlitzen oder sonstigen Ver-
mauerungen, jedoch inklusive allfälligem Bandagieren
von Ichsen und Plattenstößen ..................................... 0,34
2. Wie Position 1. beschrieben, jedoch inklusive Arbeiten
von kleinen Krätzen (Stossverguss) und Auswerfen von
Leitungsschlitzen und sonstigen Rohrvermauerungen.
Einarbeiten von Fensterbrettern und Herstellen kleiner
Rauchabzüge ........................................................... 0,46
3. Glatte Betondecken (krätzenfrei, stufenlos mit Spezial-
schalung hergestellt) überziehen mit Haftgips inklusive all-
fälligem Bandagieren ................................................. 0,34
4. Überzugsarbeiten einseitig auf Gipsfertigteilwänden
oder Decken inklusive Ergänzen von eventuellen Schä-
den und Fehlern innerhalb der Gipsbeschichtung der vor-
gefertigten Elemente sowie Auswerfen, Ebnen von Wand-
anschlussstellen und Leitungsschlitzen ......................... 0,40
5. Stiegenuntersichten, Stiegenhausdecken, Podestunter-
sichten bei Fertigteilbauten inklusive Wangenausbildung
und Anschlüssen an Stufen, jedoch ohne Herstellung al-
lenfalls erforderlicher Schutzgerüste. Als Stiegenuntersich-
ten und Podestuntersichten sind zu verstehen, die Stiegen-
läufe, ebene Zwischenpodeste und ebene Verbindungs-
stücke zwischen schrägen Stiegenläufen in der maximalen
Breite der Stiegenläufe bzw. Podestuntersichten ............. 0,83
6. Bei Arbeiten an Stiegenhauswänden, jedoch nur im Bereich
von versetzten Stufen bzw. Sockelleisten, als Erschwernis eine
Aufzahlung auf die Pos. 1–4 auf den jeweiligen Quadratmeter-
preis von 10%.
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In den Leistungssätzen ist das Herstellen der erforderlichen Ge-
rüstung, Abladen und Hochtransport des Materials in alle Ge-
schosse und Abtragen des Schuttes mitinbegriffen, ebenso sind
die entsprechenden Anschlüsse an Türen, Fenster oder sonsti-
gen Einbauteilen herzustellen. Die Leistungsabrechnung hat
hohl für voll zu erfolgen, Fenster und Türen über 4m² sind abzu-
ziehen.

Die Richtsätze enthalten:

a) Die in Quadratmeter ausgedrückte Leistung von 3 Facharbei-
tern und 1 Hilfsarbeiter in einer 40-stündigen Arbeitswoche.

b) Die in Stunden ausgedrückte Arbeitsdauer zur Ausführung
eines Quadratmeters der vorangeführten Arbeiten, wobei
die Leistung des Facharbeiters und des Hilfsarbeiters (1/3)
zusammengezählt sind.

Berechnung dafür:
160 Arbeitsstunden dividiert durch die Wochenarbeitsleistung
nach Richtsatz a) ergibt die Mittellohnstunden nach Richtsatz b).

§ 2 Leistungsberechnung

Die Berechnung der Entlohnung erfolgt in der Weise, dass das
Produkt aus dem KV-Mittelstundenlohn und dem Richtsatz b)
mit der erzielten Arbeitsleistung (ausgedrückt in m²) multipliziert
wird.
(Mittelstundenlohn x Richtsatz b) x Arbeitsleistung in m²). Grund-
sätzlich errechnet sich der Mittelstundenlohn aus 3 Kollektivvert-
ragsstundenlöhnen eines Stukkateurs und 1 Kollektivvertrags-
stundenlohn eines Stukkateurhilfsarbeiters, wird jedoch aber an-
lässlich von Kollektivvertragslohnerhöhungen der Höhe nach
kollektivvertraglich neu festgesetzt werden können.
Der Mittelstundenlohn beträgt € 8,45.
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§ 3 Sonstiges

1. Treten bei einer Arbeit Erschwernisse besonderer Art auf, die
eine Leistung verlangen, welche nicht in den Leistungssätzen
geregelt ist, hat, wie z. B. bei fehlendem Aufzug über dem 5. Ge-
schoss ab Terrain, eine betriebliche Regelung auf Kosten des
Arbeitgebers zu erfolgen.
2. Vorbereitungsarbeiten, z. B. Baustelleneinrichtung, Aufzugs-
montage usw., sind mit dem Kollektivvertragsstundenlohn zu
vergüten.
3. Durch Akkordarbeit darf die Qualität der Arbeit nicht leiden.
Durch den Arbeitnehmer einwandfrei feststellbare selbstver-
schuldete Mängel sind von ihm kostenlos zu beheben.
4. Eine Versetzung des Akkordarbeiters von einer Akkordpartie
zu einer anderen ist nach Tunlichkeit zu vermeiden.
5. Für jede vom Arbeitgeber zu vertretende Behinderung, die
den normalen Arbeitsablauf der Akkordpartie hemmt, gebührt
für die Zeit der Behinderung der kollektivvertragliche Stunden-
lohn.
6. Akkordlöhne, die kollektivvertraglich nicht vereinbart sind,
sind unter Mitwirkung des Betriebsrates festzusetzen, wenn zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Einigung nicht zu-
stande kommt.
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Anhang III

Vereinbarung

für den Bereich der Kollektivvertragsgemeinschaft der
Bauhilfs- und Baunebengewerbe

Leiharbeit:

Die Bundesinnungen verpflichten sich darauf hinzuwirken, dass
auf den Baustellen der Mitgliedsfirmen nur Arbeitnehmer Ver-
wendung finden, die in ordnungsgemäßen Arbeitsverhältnissen
stehen, wobei die jeweiligen arbeitsrechtlichen und sozialversi-
cherungsrechtlichen sowie kollektivvertraglichen Bestimmun-
gen anzuwenden sind.

Wien, am 30. April 1987

Für die Kollektivvertragsgemeinschaft
der Bauhilfs- und Baunebengewerbe

Komm.-Rat Kurt Scheidinger

Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter

Johann Driemer
Zentralsekretär
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